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Vorgehensweise und grundsätzliche Informationen für den 
Mitgliedschaftswechsel einer Einzelperson von einem FIFe-Mitglied 
zu einem anderen FIFe-Mitglied, in dessen Land nicht der Wohnsitz 

dieser Einzelperson ist. 
 

Der FIFe Vorstand hat das Formular und die Vorgehensweise zum Mitgliedschaftswechsel von 
Einzelpersonen (Mitglieder eines FIFe Mitgliedes) von einem FIFe Mitglied zu einem anderen FIFe 
Mitglied an die derzeitigen und geltenden Satzung und Regelwerke der FIFe angepasst. Dieses 
Prinzip folgt dem Beschluss der GV 2001 über den Antrag der Disziplinarkommission, der lautet: 
„Ein FIFe-Mitglied kann, auf Empfehlung des FIFe Vorstands, ein Einzelmitglied aus einem 
anderen Land akzeptieren, ganz gleich ob in dem Land ein FIFe-Mitglied ist oder nicht.“  
 
Der Vorstand hat deshalb dem Inhalt des Antrages folgend die nachstehende Vorgangsweise 
angepasst. 
Sie finden das Formular für „Antrag auf Wechsel der Mitgliedschaft zu einem anderen FIFe 
Mitglied“ auch auf der FIFe Website: http://www.fifeweb.org.  
 
Vorgehensweise 

1. Das individuelle Mitglied eines FIFe-Mitgliedes – im Folgenden Antragsteller genannt – 
muss das dafür vorgesehene FIFe-Antragsformular auf „Wechsel der Mitgliedschaft zu 
einem anderen FIFe Mitglied“ an jenes FIFe-Mitglied senden, bei dem er derzeit Mitglied ist 
und das er verlassen will bzw. aus dem er austreten möchte. Nachdem der Antrag vom 
derzeitigen FIFe-Mitglied geprüft und genehmigt wurde, wird der Antrag vom aktuellen 
FIFe-Mitglied an den Antragsteller zurückgesandt.  

2. Der Antragsteller sendet dann dieses Formular an jenes FIFe-Mitglied, dem er als Mitglied 
beitreten möchte.  

3. Dieses FIFe-Mitglied sendet das Antragsformular im Original mit seiner Entscheidung, ob 
es den Antragsteller als sein Mitglied akzeptiert oder nicht akzeptiert an der FIFe. 

4. Der Beschluss des FIFe-Vorstandes über die Genehmigung dieses Antrages wird an jenes 
FIFe-Mitglied gesandt, zu dem der Antragsteller wechseln möchte. Das FIFe-Mitglied bei 
dem der Antragsteller Mitglied war, erhält zur Information eine Kopie des Beschlusses.  

5. Sollte das FIFe-Mitglied zu dem der Mitgliedschaftswechsel beantragt wird, den Antrag auf 
Mitgliedschaft NICHT genehmigen, muss dieses FIFe-Mitglied das FIFe-Generalsekretariat 
und das ehemalige FIFe-Mitglied davon in Kenntnis setzen. 

 
Erläuterungen 

 Korrespondenz/Kommunikation des Antragstellers (Einzelperson) direkt mit der FIFe ist 
nicht erlaubt (siehe Art 6.3 der FIFe Satzung) 

 Im Falle einer ausgeschlossenen Einzelperson, oder dass diese Einzelperson in ein 
Disziplinarverfahren verwickelt ist, werden die Anträge automatisch an die FIFe 
Disziplinarkommission weitergeleitet. 

 FIFe Mitglieder sind nicht verpflichtet, ausländische Einzelpersonen als Mitglied 
aufzunehmen; dies ist ausschließlich die Entscheidung des jeweiligen FIFe Mitgliedes. 

 Anträge von Einzelpersonen, die zum dritten Mal das FIFe-Mitglied wechseln möchten, 
werden automatisch an die Disziplinarkommission weitergeleitet. 

 Einmal jährlich wird der FIFe Vorstand eine Statistik über die Anzahl der Einzelpersonen, 
die die FIFe Mitglieder gewechselt haben und die allgemeinen Gründe für den Wechsel 
veröffentlichen.  

 Einzelnpersonen, die nicht Mitglied eines FIFe Mitgliedes in ihrem eigenen Land waren 
oder sind, wenden sich an das FIFe-Generalsekretariat.  

 Es ist keinem FIFe Mitglied gestattet, eine Einzelperson von einem anderen Land zu 
akzeptieren, ohne strikte Einhaltung dieser Vorgehensweise, bzw. ohne die schriftliche 
Genehmigung des FIFe-Vorstandes. 

 
Der Vorstand ist sich der EU Gesetzgebung betreffend die Freiheit des Einzelnen in Hinblick auf 
die Mitgliedschaft in Organisationen bewusst und ist von der Respektierung der vorliegenden 
Vorgehensweise durch alle FIFe Mitglieder überzeugt. 


